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§ 16 WKlG 1996
 WKlG 1996 - Wiener Kleingartengesetz 1996

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

1. (1)Mindestens zwei Drittel des Kleingartens müssen gärtnerisch ausgestaltet sein. Ein Drittel des Kleingartens darf

nicht versiegelt werden und muss als bepflanzte, wasseraufnahmefähige Grünfläche mit direktem

Bodenanschluss ausgestaltet sein und erhalten werden.

2. (2)Stützmauern, Lichtschächte, Geländeveränderungen, Stufenanlagen, Rampen, Wege, Traufenpflaster und

andere befestigte Flächen sind nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß zulässig. Terrassen dürfen bis zu einer

Größe von zwei Dritteln des Ausmaßes der bebauten Fläche des Kleingartenhauses oder Kleingartenwohnhauses

und Wasserbecken bis zu einer Gesamtfläche von 25 m² je Kleingarten errichtet werden. Überdachungen von

Terrassen dürfen das Gesamtausmaß von einem Viertel des Ausmaßes der bebauten Fläche des

Kleingartenhauses oder Kleingartenwohnhauses nicht überschreiten. Diese Flächen werden den bebauten

Flächen des Kleingartens nicht zugerechnet.

3. (3)Haupteinfriedungen sind so herzustellen, daß sie das örtliche Stadtbild und die Gestaltung des

Erholungsgebietes nicht beeinträchtigen; die Höhe einer baulichen Haupteinfriedung muß mindestens 1 m und

darf höchstens 2 m, bei Anbringen von Spanndrähten jedoch höchstens 2,10 m, betragen.

4. (4)Bauliche Nebeneinfriedungen dürfen höchstens 1,50 m hoch sein.
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